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 Märkte und Schlagzeilen 
Ölsaaten 
• Rapspreise zwischenzeitlich über 370 EUR/t auf 1,5-Jahreshoch 
• Verkaufsbereitschaft der Erzeuger kurzzeitig belebt 
• Feste Terminkurse brachten Auftrieb, doch Ende September drehten 

sie ins Minus 
• Nachfrage der Ölmühlen nach Inlandsraps bleibt verhalten 
• Hohen Erwartungen an US-Sojabohnenernte 2020 stehen Aussaat-

verzögerungen in Südamerika entgegen 
 

Ölschrote und Presskuchen 
• Rapsschrot und -expeller im September zeitweise gefragt, Preise 

fest mit zusätzlicher Unterstützung vom Terminmarkt 
 

Pflanzenöle 
• Rapsölpreise zuletzt schwächer, aber zunehmende RME-Nachfrage 

dürfte nun Auftrieb bringen 
 

Kraftstoffe 
• Biodieselnachfrage stetig bis lebhaft, Umstellung auf Winterware ist 

erfolgt 
• Internationale Rohölkurse gerieten durch Corona-Sorgen zunächst 

unter Druck, konnten sich mittlerweile aber etwas befestigen 
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Mittelwerte         40. KW Vorwoche
Ten-
denz

Raps 366,33 371,08 

Großhandelspreise in EUR/t 

Raps 378,00 387,00 

Rapsöl 775,00 790,00 

Rapsschrot 233,00 243,00 

Rapspresskuchen* 243,00 241,00 

Paris Rapskurs 63,82 67,46 

Großhandelspreise in ct/l, exkl. MwSt.

Biodiesel 130,06 124,49 

Verbraucherpreise in ct/l  inkl. MwSt.

Diesel 103,18 103,35 

Terminmarktkurse in US-$/barrel

Rohöl, Nymex 40,22 39,93 

Preistendenzen

Erzeugerpreise in EUR/t

* = Vormonatsvergleich; Abgabepreis Dezentraler 
Ölmühlen, Presskuchen beinhaltet mind. 10 % Fett, 
Rapsschrot 0 %
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Hauptempfangsländer für deutschen Biodiesel
Export im Wirtschaftsjahr 2019/20

Quelle: Destatis

insgesamt
2019/20  2 226 443 t
2018/19  2 195 475 t

Anmerkung: Veränderung in Prozent gg. 2018/19



Marktpreise 

  

 Raps 
Im September erreichten die Rapspreise in 
Deutschland zwischenzeitlich ein Niveau von 
über 370 EUR/t, das die Abgabebereitschaft 
der Erzeuger, die sich in den Wochen davor 
sehr zurückgehalten hatten, etwas belebte. 
Doch das Handelsinteresse flaute mit dem 
Preisknick kurz vor dem Monatswechsel wie-
der ab. Grund für den Rückgang waren die 
schwächeren Rapsterminkurse, die ihrerseits 
den rückläufigen Sojanotierungen folgten. Zu-
dem ist die Nachfrage der Ölmühlen für inlän-
dischen Raps unverändert gering, häufig wird 
auf Importware zurückgegriffen. Diese kommt 
beispielsweise aus der Ukraine, wenn auch 
nicht so umfangreich wie 2019/20. Rapserzeu-
ger in Deutschland setzen nun vor allem auf 
preistreibende Impulse vom Biodieselmarkt. 
 
Rapsöl 
Von der Befestigung beim Rohstoff ließen sich 
auch die Rapsölpreise in der zweiten Septem-
berhälfte nach oben ziehen, sind aber mittler-
weile ebenfalls wieder zurückgegangen. Am 
Markt ging es in den vergangenen Wochen e-
her ruhig zu, doch ab Oktober setzen Anbieter 
auf steigende Nachfrage der Biodieselherstel-
ler nach Rapsöl. In den Wintermonaten ist 
Rapsöl zur Biodieselherstellung gefragter, da 
die nötige Kältestabilität gewährleistet ist. Es 
werden Preissteigerungen für Rapsmethyles-
ter erwartet, die auch Rapsöl erfassen dürften. 
 
Rapsexpeller 
Schon seit August befinden sich die Rapsexpel-
lerpreise im Aufwind. In der zweiten Septem-
berhälfte erreichten sie mit 250 EUR/t fob 
Nordostdeutschland sogar den höchsten Stand 
seit Juli 2018. Der Preisverlauf war damit ähn-
lich dem Rapsschrot, beide profitierten neben 
festen Terminkursen von einer bundesweit ste-
tigen, regional aber durchaus lebhaften Nach-
frage der Mischfutterhersteller. 
 
Großhandelspreise 
Am Biodieselmarkt stand in der ersten Monats-
hälfte noch Sommerware, SME und PME, im 
Fokus der Verwender. Erste Mengen RME 
wurden aber bereits geordert. Mittlerweile 
dürfte die Umstellung auf die sogenannte Win-
terware, deren Preisniveau etwas höher liegt, 
erfolgt sein. Das ist auch der Grund für den 
kräftigen Anstieg der Biodieselpreise zum Mo-
natswechsel September/Oktober. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Großhandelspreise für Raps, -schrot, -öl und Palmöl
in EUR/t am 30.09.2020, (erhoben bei Ölmühlen/Handel)

Raps Ernte 2019 Rapsschrot Rapsöl Palmöl
franko fob fob cif

vorderer Termin 378 233 775 646

Vorwoche 387 243 790 647
Quelle: AMI              
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 Tankstellenpreise 
Im September orientierten sich die Tankstellen-
preise für Mineraldiesel wieder stärker am Ver-
lauf der internationalen Rohölkurse. Diese gerie-
ten zunächst unter Druck; die Angst vor einem 
zweiten globalen Lockdown aufgrund wachsen-
der Neuinfektionsraten war dafür ausschlagge-
bend. Durch eine Aufhellung der Stimmung an 
den internationalen Aktienmärkten wurde das Mi-
nus der Rohölkurse ausgeglichen. Danach setzen 
sie ihre Schwächetendenz fort, belastet von der 
Ankündigung des Irak, seine Ölexporte zu stei-
gern, sowie der schwächeren Nachfrage Chinas. 
 
Verbrauch 
Biodiesel 
Im Juli 2020 wurde in Deutschland die Rekord-
menge von 288.800 t Biodiesel zur Beimischung 
verwendet. Das entspricht einem Anstieg von 
rund 27 % zum Vormonat wie auch zum Juli 2019. 
Der Dieselkraftstoffverbrauch ist gegenüber dem 
Vormonat um fast 15 % auf 2,94 Mio. t ebenfalls 
gestiegen. Doch damit hat sich der Verbrauch von 
Biodiesel stärker erhöht als Diesel, sodass der 
Beimischungsanteil wieder gestiegen ist. Dabei 
verfehlen die erreichten 8,9 % das Rekordhoch 
aus Mai 2020, als der Anteil auf 9,1 % nach oben 
geschossen war, nur knapp. 
 
Bioethanol 
Auch der Verbrauch von Bioethanol zur Beimi-
schung hat sich im Juli 2020 erhöht, 96.700 t ent-
sprechen einem Anstieg von 19 % zum Vormo-
nat. Sogar noch stärker ist der Verbrauch von Bi-
oethanol im ETBE gestiegen, rund 16.000 t waren 
28,5 % mehr als im Juni. In der Summe wird ein 
mehrjähriger Höchststand von 112.700 t erreicht, 
der den Vormonat um gut 20 % und den Juli 2019 
um 11 % übertrifft. Der Beimischungsanteil von 
Bioethanol im Ottokraftstoff hat sich dennoch 
nicht erhöht, er bleibt bei überdurchschnittlichen 
7,2 %. Denn auch dieser ist kräftig gestiegen, 1,45 
Mio. t entsprechen einem Plus von 20 % gegen-
über Vormonat. 
Die Einsatzmengen Biodiesel und Bioethanol zu-
sammengenommen, wurden in Deutschland im 
Juli 2020 mehr als 400.000 t Biokraftstoffe und 
damit eine Rekordmenge verbraucht. 
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Inlandsverbrauch Biokraftstoffe 2020
in 1.000 t

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli 2020 2019
Biodiesel Beimischung 221,7 212,7 222,0 194,3 242,2 227,7 288,8 1.638,3 1.278,9

Dieselkraftstoffe 2.713,9 2.665,2 2.637,8 2.337,9 2.431,6 2.564,1 2.944,3 18.436,3 20.712,6
Biodiesel + Diesel 2.935,7 2.877,9 2.859,8 2.532,3 2.673,8 2.791,9 3.233,1 20.074,6 21.991,5

Anteil Biodiesel in % 7,6 7,4 7,8 7,7 9,1 8,2 8,9 8,2 5,8

Bioethanol ETBE a) 8,2 8,8 11,4 10,3 10,0 12,5 16,0 77,2 53,3
Bioethanol Beimischung 94,0 86,7 73,6 50,5 79,3 81,2 96,7 561,6 599,8
Summe Bioethanol 102,2 95,5 85,0 60,8 89,2 93,7 112,7 638,8 653,1

Ottokraftstoffe 1.357,8 1.279,3 1.183,3 904,6 1.093,7 1.206,4 1.449,9 8.463,6 9.658,8
Otto- + Bioethanolkraftstoffe 1.460,0 1.374,8 1.268,3 965,4 1.182,9 1.300,1 1.562,5 9.102,5 10.312,0

Anteil Bioethanol in % 7,0 6,9 6,7 6,3 7,5 7,2 7,2 7,0 6,3

kumuliert

Anmerkung: a) Volumenprozentanteil Bioethanol am ETBE = 47 %; Kumulation von BAFA berechnet mit korrigierten, (unveröffentlichten) 
dQuelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, AMI.



Bundesumweltministerium verabschiedet sich vom Klimaschutz im Verkehr

Biokraftstoffwirtschaft: “Ein mut-

loser Entwurf ohne Perspektive für 

erneuerbare Kraftstoffe”

Ein Gesetzentwurf des Bundesumwelt-

ministeriums (BMU) für die Nutzung 

erneuerbarer Energien im Verkehr 

bietet nach Auffassung von drei Bran-

chenverbänden der Biokraftstoffwirt-

schaft -  Bundesverband der deutschen 

Bioethanolwirtschaft (BDBe), Union zur 

Förderung von Oel- und Proteinpflanzen 

(UFOP) und Verband der Deutschen 

Biokraftstoffindustrie (VDB) - keine 

Lösung für die drängenden Probleme im 

Klimaschutz des Sektors.

„Das BMU verabschiedet sich mit seinen 

Vorschlägen ganz offensichtlich vom 

Klimaschutz im Verkehr. Der Anteil 

erneuerbarer Kraftstoffe soll in den 

kommenden Jahren sogar sinken. Damit 

wird der derzeitige Fahrzeugbestand mit 

fast 58 Millionen Benzin- und Diesel-

fahrzeugen praktisch nichts zum Klima-

schutz beitragen können“, sagte Stefan 

Walter, Geschäftsführer des BDBe.

Stephan Arens, Geschäftsführer der 

UFOP kritisierte, dass der Anteil von 

nachhaltigem Biodiesel und Bioethanol 

aus Anbaubiomasse dem Plan des BMU 

zufolge sogar stärker abgesenkt werden 

soll, als dies der integrierte Nationale 

Energie- und Klimaplan vorsehe. Dieser 

war erst kürzlich regierungsintern abge-

stimmt und Ende Juni der EU-Kommis-

sion übermittelt worden. „Nachhal-

tige Biokraftstoffe aus landwirtschaft-

licher Biomasse stellen derzeit den mit 

Abstand größten Beitrag Erneuerbarer 

Energien im Straßenverkehr. Hierdurch 

werden jährlich etwa 6 Mio. Tonnen 

CO2 eingespart. Ausgerechnet diese 

unverzichtbare Klimaschutzleistung soll 

nach dem Willen des BMU verringert 

werden.“ Gleichzeitig würden auf euro-

päischer und nationaler Ebene immer 

ehrgeizigere Klimaziele verkündet. Erst 

ab dem Jahr 2026 soll die Mineralölwirt-

schaft verpflichtet werden, den Treibh-

ausgasausstoß ihrer Kraftstoffe etwas 

stärker zu senken als bisher.

„Das BMU schlägt damit tatsächlich vor, 

dass in den kommenden fünf Jahren 

nichts geschehen soll bei der Treibh-

ausgasminderung der Antriebsenergie 

im Verkehr“, äußerte Elmar Baumann, 

Geschäftsführer beim VDB.  Der BMU-

Entwurf sehe in auffälligem Gegensatz 

zu Vorschlägen aus Industrie und Wirt-

schaft keine stufenweise, anspruchsvolle 

Steigerung der Treibhausgasminderung 

bei Kraftstoffen vor. „Das Erreichen des 

deutschen 2030-Verkehrsziels ist hiermit 

ausgeschlossen“, sagte Baumann. Das 

für das gesetzlich vorgegebene Treib-

hausgasminderungsziel im Verkehr 

verantwortliche Bundesverkehrsminis-

terium werde für die absehbare Zielver-

fehlung Emissionsrechte von anderen 

Mitgliedstaaten hinzukaufen müssen, zu 

Lasten des deutschen Steuerzahlers.

Die Bundesregierung ist durch Europa-

recht dazu verpflichtet, einen Anteil von 

Erneuerbaren Energien im Verkehr in 

Höhe von 14 Prozent gemäß der Erneuer-

bare Energien-Richtlinie II (RED II, Rene-

wable Energy Directive II) zu erreichen. 

Die RED II sieht eine Reihe von Mehrfa-

chanrechnungen vor. So zählt E-Mobilität 

vierfach, abfallbasierte und fortschritt-

liche Biokraftstoffe werden doppelt auf 

das Ziel der RED II angerechnet. Durch 

diese Multiplikatoren steigt der Anteil 

an erneuerbarer Energie, die tatsäch-

lich physisch eingesetzt wird, bis 2030 

praktisch kaum gegenüber heute. Die 

Bundesregierung hatte daher angekün-

digt, über diese europäischen Vorgaben 

hinauszugehen und für mehr Klima-

schutz im Verkehr zu sorgen. Biokraft-

stoffe können hierbei eine maßgebliche 

Rolle spielen.

„Zwischen dem Beschluss der Bundes-

regierung, die RED II ambitioniert umzu-

setzen, und dem vom BMU vorgelegten 

Gesetzentwurf besteht kein Zusammen-

hang. Das ist aus Sicht des Klimaschutzes 

und einer nachhaltigen Wirtschafts- und 

Landwirtschaftspolitik irritierend, und 

wird der Vorbildfunktion, die Deutschland 

im Rahmen der derzeitigen EU-Ratspräsi-

dentschaft hat, alles andere als gerecht“, 

so Walter abschließend.

Schlaglichter

www.ufop.de
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EU-Klimaschutzziel von 55% bis 2030 ohne Biokraftstoffe nicht zu erreichen

UFOP: Chancen für die EU-Landwirt-

schaft jetzt nutzen 

Tief enttäuscht zeigt sich die UFOP als 

Reaktion auf den „2030 Klimaziel-Plan“ 

der EU-Kommission. Statt das nachhal-

tige Biomassepotenzial strategisch für die 

Erreichung des Reduktionsziels von 55 % 

auszuschöpfen, spielen Biokraftstoffe aus 

Anbaubiomasse in den Überlegungen der 

Kommission keine wesentliche Rolle bei 

der Dekarbonisierung des Verkehrsbe-

reichs. Wiederholt habe die EU-Kommis-

sion zuletzt betont, dass Rahmenbedin-

gungen und Fördermöglichkeiten infolge 

der Cornona-Pandemie so ausgestaltet 

werden müssten, dass der Wirtschaft 

insgesamt eine Perspektive gegeben 

werde. Die Landwirtschaft wird hiervon 

offensichtlich ausgenommen.

Die EU-Kommission habe keine Antwort 

darauf, welche zusätzlichen Absatzmög-

lichkeiten angesichts der wirtschaft-

lich schwierigen Situation insbesondere 

im Ackerbau jetzt entwickelt werden 

müssten, kritisiert die UFOP. Die euro-

päische Landwirtschaft kämpft mit welt-

weiten Überschüssen und Erzeuger-

preisen, die im Sinne der Nachhaltigkeit 

keine ökonomische Grundlage für Inves-

titionen und folglich für die Hofnachfolge 

seien. Die mit dem Green Deal ange-

kündigte Farm-to-Fork-Strategie ist ein 

Extensivierungsprogramm ohne Pers-

pektiven, stellt der Verband fest.

Andererseits wurden mit der Neufas-

sung der Erneuerbare Energien-Richt-

linie (RED II), international auch für 

Drittstaaten anzuwendende Nach-

haltigkeits- und Zertifizierungsanfor-

derungen gesetzt als Voraussetzung 

für den Marktzugang in die Europäi-

sche Union und als Voraussetzung zur 

Anrechnung auf Quoten- bzw. Treib-

hausgas (THG)-Minderungsverpflich-

tungen. Diese Regelungen funktionierten 

wie ein Lieferkettengesetz und kämen 

ausschließlich bei Biomasserohstoffen 

zur Kraftstoffnutzung zur Anwen-

dung, betont die UFOP. Biokraftstoffe 

aus Anbaubiomasse seien demnach die 

Vorreiter für eine nachhaltige Lieferkette 

vom Acker bis in den Tank. Die deutsche 

THG-Quotenregelung sei zudem Vorbild 

für einen auf die Rohstoffeffizienz ausge-

richteten Wettbewerb zur Erfüllung der 

Minderungsverpflichtung. Biokraftstoffe 

aus nachhaltig zertifizierter Biomasse 

sind aktuell und bis auf weiteres die 

wichtigste Alternative zur Dekarboni-

sierung bestehender Fahrzeugflotten. 

Der Verbrennungsmotor wird bis 2030 

und danach mit Abstand der wichtigste 

Antrieb bleiben.

Stattdessen wettet die EU-Kommission 

auf einen abrupten Antriebswechsel. Der 

Aufbau der Infrastruktur sowie die Erzeu-

gungskapazitäten für erneuerbaren Strom 

laufen den Zielvorgaben für den Klima-

schutz im Verkehr bis 2030 hinterher. 

Die EU-Kommission muss im Rahmen 

einer Folgenabschätzung klarstellen, 

welcher quantitative Beitrag mit welcher 

Maßnahme und wann erreicht wird.

Die UFOP unterstreicht, dass die 

nächsten zehn Jahre im Klimaschutz 

darüber entscheiden, ob das 1,5°C-Ziel 

überschritten wird oder nicht. Aufgrund 

der Tatsache, dass die Landwirtschaft 

eben nicht wie andere Unternehmens-

sektoren mit ihren Betrieben vor den 

Problemen wegziehen kann, ist dieser 

Sektor existenziell auf einen kurzfristig 

wirksamen Klimaschutz angewiesen. 

Deshalb müssten jetzt alle Optionen 

ausgeschöpft werden, wobei Biokraft-

stoffe aus Anbaubiomasse mindestens 

eine wichtige Brückenfunktion über-

nehmen müssen, fordert die UFOP.

Schlaglichter

www.ufop.de
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Schlaglichter
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UFOP-Vorsitz: Detlef Kurreck folgt auf Wolfgang Vogel  

Anlässlich der Mitgliederversamm-

lung der UFOP in Dresden wurde Detlef 

Kurreck, Präsident des Bauernver-

bandes Mecklenburg-Vorpommern, zum 

neuen Vorsitzenden gewählt.

Detlef Kurreck (61), Landwirt aus 

Körchow (Landkreis Rostock) folgt auf 

Wolfgang Vogel, der den Verband acht 

Jahre lang als Vorstandsvorsitzender-

leitete und dessen Weiterentwicklung 

prägte. Der neue Vorsitzende dankte 

Wolfgang Vogel für seine Verdienste 

für die UFOP in einem für die Landwirt-

schaft insgesamt schwierigen und auch 

in Zukunft herausfordernden Umfeld.

Aufgrund seiner Verdienste für die UFOP 

wurde Vogel von der Mitgliederversamm-

lung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die Neuwahl des Vorsitzenden wurde 

erforderlich, da Herr Vogel Ende 2020 

aus seinen Ämtern beim Deutschen 

Bauernverband e.V. (DBV) ausscheiden 

wird. Derzeit ist Wolfgang Vogel Vize-

präsident des DBV und Vorsitzender des 

DBV-Fachausschusses Getreide.

Neu in den Vorstand gewählt wurde 

Hermann Greif, Landwirt und Bezirks-

präsident Oberfranken im Bayeri-

schen Bauernverband (BBV). Greif ist 

auch Vorsitzender des Landesfachaus-

schusses für pflanzliche Erzeugung und 

Vermarktung beim BBV. 

Weiter im UFOP-Vorstand vertreten sind

• Dietmar Brauer, Mitglied des Vorstan-

des des Bundesverbandes Deutscher 

Pflanzenzüchter (BDP), Vorsitzender 

der Abteilung Öl- und Eiweißpflanzen 

des BDP und stellvertretender Vorsit-

zender der UFOP, 

• Dr. Henning Ehlers, Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Raiffeisen- 

verbandes (DRV) sowie

• Jaana Kleinschmit von Lengefeld,  

Präsidentin von OVID, dem Verband  

der Ölsaatenverarbeitenden Industrie  

in Deutschland.

„Kraftstoffe der Zukunft 2021“, online vom 18.-22. Januar 2021 

Vom 18. bis 22. Januar 2021 findet der 18. 

Internationale Fachkongress für erneuer-

bare Mobilität „Kraftstoffe der Zukunft“ als 

Online-Konferenz statt.

Der Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft“ 

ist die Leitveranstaltung der europäischen 

Biokraftstoffbranche und zugleich wichtiges 

Diskussionsforum für die deutsche, europä-

ische und internationale Entwicklung erneu-

erbarer Mobilität. Die Online-Konferenz 

„Kraftstoffe der Zukunft 2021“ begrüßt natio-

nale und internationale Teilnehmer, darunter 

VertreterInnen aus der Rohstofferfassung 

und -verarbeitung, der Biokraftstoff-, Mine-

ralöl- und Kraftfahrzeugindustrie, der chemi-

schen Industrie, der Transport- und Logistik-

branche, der Zertifizierungssysteme sowie 

aus Politik, Wissenschaft und Forschung.

Ziel des Fachkongresses ist es, den Teilneh-

menden einen aktuellen Sachstand über die 

vielfältigen Gesetzesinitiativen zu geben und 

entsprechende Handlungsempfehlungen zu 

diskutieren, derzeitige Marktentwicklungen 

und Projektbeispiele einer erneuerbaren 

Mobilität vorzustellen sowie breiten Raum 

für den Erfahrungsaustausch zu bieten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 

im Rahmen von COVID-19 haben sich 

die Veranstalter dazu entschlossen, den 

Kongress in ein digitales Veranstaltungs-

format zu überführen. Das Motto des Fach-

kongresses lautet: „Kraftstoffe der Zukunft 

2021 – digital & international vernetzt!“

Der Fachkongress wird als 5-tägige Online-

Veranstaltungsreihe im Zeitraum vom 

18.-22. Januar 2021 mit insgesamt 15 

Sessions stattfinden. Jeder der fünf Veran-

staltungstage besteht aus drei Sessions 

zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr. Weitere 

Informationen finden Sie im Programm. 

Der digitale Kongress wird zweispra-

chig (Deutsch-Englisch) durchgeführt. Die 

Anmeldung ist bereits geöffnet, registrieren 

Sie sich jetzt! 

Der Fachkongress bietet die herausragende 

Möglichkeit, Ihr Unternehmen oder Ihre 

Organisation einem internationalen Fachpu-

blikum vorzustellen und/oder über ein Spon-

soring zu präsentieren. Einzelheiten hierzu 

finden Sie im Beteiligungsangebotsangebot.

18th International Conference 
on Renewable Mobility
Digital & internationally networked register 

now!

18. – 22. January 2021, 5 days with 15 sessions, 
daily 9:00 hours – 17:30 hours, CET

www.fuels-of-the-future.com

https://www.kraftstoffe-der-zukunft.com/programm/uebersicht
https://www.kraftstoffe-der-zukunft.com/anmeldung
https://www.kraftstoffe-der-zukunft.com/partner/sponsor-werden
https://www.kraftstoffe-der-zukunft.com/anmeldung
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UFOP-Geschäftsbericht 2019/2020 erschienen

Die UFOP präsentierte anlässlich der 

Mitgliederversammlung in Dresden ihren 

aktuellen Geschäftsbericht 2019/2020 

in einem neuen Format. Im geänderten 

Layout informiert der Bericht prägnant über 

die Tätigkeiten des Verbandes, ergänzt um 

Marktberichte und neue Absatzentwick-

lungen im Bereich Öl- und Eiweißpflanzen. 

Der Statistikanhang ergänzt die Marktbe-

richte. Die Quellenverweise sowie abgebil-

deten Broschüren sind verlinkt.

Der Bericht informiert umfassend über 

die verbandspolitischen Aktivitäten zur 

Förderung des Öl- und Eiweißpflan-

zenanbaus im Umfeld der absehbaren 

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) sowie den Herausforderungen 

infolge der nochmals verschärften 

Düngeverordnung und der Situation 

in der Pflanzenschutzmittelzulassung. 

Vorgestellt wird der Stand der Förder-

projekte in den einzelnen Fachkommis-

sionen zur Optimierung der Anbauver-

fahren, zur Verwendung von Öl und 

Protein als Nahrungs- und Futtermittel 

sowie zu Rapsöl als Rohstoff für die 

Herstellung und Verwendung treibhaus-

gasoptimierter Kraftstoffe.

Im Fokus der UFOP steht die 10 + 10 Stra-

tegie mit dem Ziel, bis 2030 bundesweit 

eine Anbaufläche von Öl- und Eiweiß-

pflanzen von je 1,2 Millionen Hektar zu 

erreichen, also je 10 Prozent der deut-

schen Ackerfläche. Gleichzeitig stellt sich 

die UFOP den Herausforderungen des 

Klimawandels mit der Entwicklung resi-

lienter Fruchtfolgesysteme.

Die Corona-Pandemie prägte auch die 

Arbeit der UFOP in den vergangenen 

Monaten. Der Bericht unterstreicht die 

Versorgungssicherheit auf den Ölsaa-

tenmärkten und betont die Bedeutung 

regional ausgerichteter Lieferketten. 

Die UFOP nimmt die Herausforderung 

der von der EU-Kommission angekün-

digten „Farm-to-Fork“-Strategie an. 

Transparenz in der Lieferkette schafft 

Verbraucherakzeptanz. Dieser Ansatz 

ist ein wesentlicher Teil der im Bericht 

vorgestellten Öffentlichkeitsarbeit des 

Verbandes. 

Der Bericht ist als Download (5,83 MB) 

erhältlich. Gerne können Sie auch den 

Geschäftsbericht als Online-Publikation im 

ISSUU-Reader lesen: https://issuu.com/

ufop/docs/bericht_2019-20
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Die Folgen des Klimawandels werden zunehmend spürbarer. 
Die Proteste der jungen Generation werden immer fordernder 
und weltweit von führenden KlimawissenschaftlerInnen unter-
stützt. Gefordert werden wirksame Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die unüber-
sehbaren Trockenschäden in den deutschen Wäldern zeigen 
den Handlungsbedarf klar auf. Gleichzeitig muss sich die 
Europäische Union der Herausforderung einer globalen Wirt-
schaftskrise infolge der Corona-Pandemie stellen. Große Heraus-
forderungen also für die neue Präsidentin der EU-Kommission, 
Ursula von der Leyen, und für die deutsche Ratspräsidentschaft, 
die im Juli 2020 begann. Nachdem die EU-Kommission im 
Dezember 2019 die Mitteilung für einen „Europäischen Grünen 
Deal“ veröffentlichte, beherrschte ab Anfang März 2020 die 
Corona-Pandemie die politische Agenda in Europa und weltweit. 
Der „Green Deal“ der EU-Kommission muss nun als umfassendes 
Programm die Maßnahmen für einen schnellstmöglich 
wirksamen Klimaschutz mit der Bekämpfung der Rezession der 
Wirtschaft in den EU-Mitgliedstaaten verbinden.

Klimaschutz, Green Deal und Next Generation  
EU – die Generationenlast
Mit dem in seinem Umfang von insgesamt 750 Mrd. EUR 
historischen und einem zugleich komplexen Finanzierungs-
paket (Next Generation EU – NGEU) sollen die EU-Mitglied-
staaten darin unterstützt werden, die Rezession schnellstmög-
lich zu überwinden. Die EU-Kommission wird hierzu erstmals 
ermächtigt, diese Summe an den Kapitalmärkten aufzunehmen. 
Die Mittel müssen nach der Entscheidung der europäischen 
RegierungschefInnen mit den Mitteln des mittelfristigen Finanz-
rahmens (MFR) eng verzahnt werden. Dies bestimmt neben 
dem Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auch die 
Bedingungen für Maßnahmen für den Klimaschutz. Es ist 
zwingend vorgegeben, dass sich das EU-Klimaschutz-
ziel – Klimaneutralität bis 2050 – in den sektoralen Rechtsvor-
schriften für die nationalen Fördermaßnahmen widerspiegelt, 
z. B. für Verkehr, Energie und Landwirtschaft. 

Die aus EU-Mitteln finanzierten oder mitfinanzierten Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten müssen mit den Klimaschutzzielen 
von Paris vereinbar sein. Denn die Europäische Union steht 
als Vertragspartnerin in der Erfüllungspflicht, nicht das jeweilige 
Mitgliedsland. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass mindestens 
30 % des Betrags aus dem EU-Haushalt bzw. dem NGEU der 
Erreichung der Klimaschutzziele gewidmet sein müssen. Das 
Europäische Parlament muss sowohl dem MFR als auch dem 
NGEU zustimmen, hat aber fraktionsübergreifend Widerstand 
angekündigt. Insbesondere das Budget für Klimaschutzmaß-
nahmen wird als unzureichend kritisiert. Der Green Deal 
zementiert zudem das Ziel bzw. die Ermächtigung der 
EU-Kommission, zusätzliche Einnahmequellen als Eigenmittel 
zu erschließen: Abgaben auf Kunststoffabfälle, die nicht wieder-
verwertet werden können, Einführung eines CO2-Grenz-
ausgleichsystems (ab 01/2023), Digitalabgabe und Abgaben 
aus dem überarbeiteten Emissionshandelssystem, das auf den 
Luft- und Seeverkehr ausgeweitet werden soll. Diese Mittel 
sollen für die Rückzahlung der NGEU-Mittel verwendet werden. 

Kern des Green Deals ist ein umfassender und komplexer 
Ansatz zur Revision bestehender und zur Schaffung neuer 

gesetzlicher Regelungen zur Erfüllung der Klimaziele (siehe 
Abb. 7). Diese sollen 2020 bzw. 2021 vorgelegt werden. Mit 
dem Ziel, den EU-Ratsbeschluss zur Klimaneutralität bis 2050 
schnellstmöglich für alle Mitgliedstaaten gesetzlich verbindlich 
zu verankern, legte die EU-Kommission Anfang März 2020 
einen Verordnungsentwurf für ein europäisches „Klimagesetz“ 
vor. Dieses sieht die Erhöhung des Klimaschutzziels bis 2030 
von bisher 40 auf 50 bzw. 55 % vor. Das Europäische Parlament 
hatte zuvor Ende November 2019 den allerdings auch von 
großen Teilen der Mitglieder des EP kritisch bewerteten „Klima-
notstand“ für den europäischen Kontinent ausgerufen, um 
Druck auf die EU-Kommission auszuüben. Der Dissens im 
Parlament setzt sich offenbar fort, denn selbst der Umwelt-
ausschuss konnte sich bisher nicht auf ein über den Kommissions-
vorschlag hinausgehendes Klimaschutzziel bis 2030 
verständigen. Die für das Klimaschutzgesetz zuständige 
finnische Berichterstatterin Jytte Guteland schlug in ihrem 
Entwurf eine Treibhausgasminderung von 65 % bis 2030 vor. 
Dies stieß im Ausschuss selbst und in weiteren Ausschüssen 
wie dem Wirtschaftsausschuss auf Widerstand. 

Im Berichtsentwurf wird das ambitionierte Ziel mit dem noch 
zur Verfügung stehenden globalen Treibhausgasbudget 
begründet. Um das 1,5°-Ziel und damit die Klimaneutralität in 
2050 erreichen zu können, dürfen weltweit noch maximal etwa 
400 Gigatonnen CO2-Äqv. in die Atmosphäre abgegeben 
werden. Jährlich werden ca. 40 Gigatonnen freigesetzt; also 
ist das Budget in zehn Jahren – zum Ende der anstehenden 
Verpflichtungsperiode 2021 bis 2030 – aufgebraucht. Deshalb 

Abb. 7: EU Green Deal –  
Maßnahmen und Fahrplan

Fahrplan Maßnahmen 

März 2020 Vorschlag für ein Klimagesetz mit dem Ziel Klima-
neutralität 2050

Herbst 2020 EU-Kommission: Initiative zur Anhebung des Klima-
ziels für 2030 auf bis zu 55 % (Vorlage der Folgen-
abschätzung)

Bis Juni 2021 Vorschläge der EU-Kommission: 

- Änderung des EU-Emissionshandelssystems 

- Änderung der Lastenteilungs-VO

- Änderung der VO zu LULUCF

- Richtlinie RED II

- CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte NFZ, 

-  Bewertung der endgültigen nationalen Energie- und 
Klimapläne

2021 Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie

2021 Vorschläge der EU-Kommission: 

-  für ein CO2-Grenzausgleich-System für ausgewählte 
Sektoren

-  für strengere Grenzwerte für Schadstoffemissionen 
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor

2020/21 Sektor Landwirtschaft

Vorschläge für Maßnahmen für eine Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ (Farm-to-Fork-Strategie)

u. a. legislative Maßnahmen: 

-  zur Reduktion des Einsatzes und Risikos von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

- gegen Biodiversitätsverluste

- entwaldungsfreie Lieferketten
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